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und fand kaum Worte zum Dank
Bericht über den Spendentransport des St. Josefsheim nach Bolen

{siehe Aufruf in Heft Nr. 4, Seite 267)

alles herausgepützelt, alles vorbereitet. Überall
werden wir herzlich begrüsst und mit
selbstgebastelten Sachen beschenkt. Auch in der Schule
Disziplin und Ordnung. Kein Schwatzen, kein
Herumschauen, ein Befehl der Lehrkraft und
dieser wird von den Kindern sofort ausgeführt,
ein Fingerzeig der Lehrerin und alle stehen auf.
Kollektives Handeln, Produzieren, Nachschreiben,

Ausmalen. Individualität und Kreativität
bedürfen noch der Förderung.

Während die Dolmetscher sich bemühen, unsere

Fragen zu übersetzen, herrscht beim
Haupteingang emsiges Treiben; Kinder und Lehrkräfte
entladen den Lastwagen mit Anhänger. Mit
fröhlichen und zufriedenen Gesichtern tragen
sie im Schnellzugstempo Schachtel um Schachtel

in einen grossen Raum, der sich immer mehr
füllt. Angesichts der Menge von Spielsachen,
Kleidern, Fahrrädern, Schreibmaschinen, Geräten

usw. muss es ihnen vorkommen wie ein
Besuch des reichen Onkels aus der Schweiz.

Anschliessend beginnen in der festlich
geschmückten Turnhalle Darbietungen verschiedener

Schulklassen. Die Kinder strengen sich
beim Singen und Tanzen mächtig an für uns. Bei
den kurzen Begrüssungsworten und beim
Austausch von Geschenken wird wieder spürbar,
wieviel Zeit und Liebe in die ganzen Vorbereitungen

für unseren Besuch investiert wurde. Für
uns fast beschämend.

Die Delegation des St. Josefsheims und des Behindertenzentrums.

Dienstag, 12. Mai, Treffpunkt Zöllamt Bochumin,

Grenzübergang zwischen der CSFR und
Polen. Seit drei Stunden wartet eine Delegation
vom Behindertenzentrum in Tychy auf unsere
beiden Personenautos. Wir werden herzlich und
mit Blumen empfangen. Sie weisen uns während
knapp zwei Stunden Fahrt, vorbei an vor Russ
und Staub in der Dunkelheit unleserlichen
Wegschildern über holprige Strassen, den Weg nach
Tychy. Im Hotel «Tychy» werden wir von M.
Breitschmid und R. Rey jun. begrüsst, welche
mit dem Lastwagen mit den Hilfsgütern bereits
am frühen Morgen in Tychy angekommen sind.

Mittwoch, 13. Mai, grosser Empfang für uns
alle im Behindertenzentrum durch den Direktor,
leitende Mitarbeiterinnen und Übersetzer. Die
Mitarbeiterinnen zeigen sich in ihrer besten
Sonntagskleidung im Gegensatz zu unserer
saloppen Aufmachung. Je mehr wir zu sehen
bekommen, um so mehr erkennen wir, dass das
Heim für uns Gäste seine beste Seite zur Schau
trägt, dahinter sich aber grosse Armut und Män¬

gel verbergen. Nach dem Begrüssungskaffee mit
polnischen Pralinen treten wir zu einem Rundgang

durch das Heim an. Von den 300 Kindern
leben 70 intern in Wohngruppen zu 13 bis 15

Personen. Die besichtigten Wohnräume hinterlassen,

abgesehen von den veralteten sanitären
Anlagen, einen gepflegten Eindruck. Die Wohnstuben

wie auch die Schulzimmer sind eng und mit
vielen Ziergegenständen und' Pflanzen
geschmückt. Ordnung scheint ein Eckpfeiler der
polnischen Pädagogik zu sein. Auf jedem Bett
liegt, fast militärisch ausgerichtet, ein Teddybär
oder ein Kuscheltier. Und plötzlich wird uns
Besuchern und Besucherinnen bewusst, wie armselig

alles ist; den Teddybären fehlen Ohren, der
Plüsch ist schmuddelig und abgegriffen bis aufs
Gewebe, die paar wenigen Spielsachen abgewetzt

und schäbig. Die Kinder werden Freude
haben an unseren mitgebrachten Spielsachen.

Beim Rundgang durch die Schule sehen wir die
Kinder, 8 bis 17 Jahre alt, schulbildungs- bis gut
praktischbildungsfähig. Alle hübsch gekleidet,

Donnerstagabend, 14. Mai, wir sind von der
Leitung und den Lehrkräften des Heimes zum
Nachtessen eingeladen. Nebst typischen
Geschenken aus der Schweiz dürfen wir dem Direktor

einen Geldbetrag von Fr. 5200- überreichen,
den uns viele Spender und Spenderinnen aus
dem Freiamt zukommen liessen. Der Direktor
ist sichtlich gerührt und findet kaum Worte zum
Dank.

Diesen Dank möchten wir an alle weiterleiten,
die unsere Spendenaktion in irgend einer Form
unterstützt haben. Wir können Ihnen
versichern, dass Ihre Spenden im Behindertenzentrum

von Tychy gut aufgehoben sind.

Sonntagmorgen, 17. Mai, wir nehmen Abschied
von den Lehrern und Lehrerinnen, die uns diese
Tage in Polen während des Rahmenprogrammes
nach Auschwitz, Tschenstochau, ins Spital oder
Bergwerk begleitet haben.

Ihre Freundlichkeit und Herzlichkeit hat in so
kurzer Zeit Beziehungen geschaffen, die sicher
aufrecht erhalten bleiben. „..

Unterricht in Tychy : 'Individualität und Kreativität bedürfen noch der Förderung. Schüler und Schülerinnen beim Kochunterricht... in der
Handarbeitsstunde.
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Schüler des Behindertenzentrums beim Entladen des Lastwagens. «Nach dem Spendenaurrui tür
das Sonderschulzentrum Anfang März war das St. Josefsheim mit Kleidern, Spielzeug, Bettwäsche,
Werkzeuge und vielem mehr regelrecht überschwemmt worden. ,Wir wurden überrascht, und es hat
uns wahnsinnig gefreut', sagte die Heim-Mitarbeiterin Alexandra Steuer, die selbst aus Tychy
stammt und natürlich mit auf die Reise geht. Doch nicht nur das Behindertenheim erhält Spenden.
Die Kleider und Spielsachen für Kleinkinder werden an ein Waisenhaus und eine Kinderkrippe
weitergeleitet, eine Anzahl Laborgeräte, die eine Wohler Firma gestiftet hat, gelangen an eine Herzklinik.»

(Meldung im Bremgarter Tagblatt vom 5. Mai.)

GV des Aargauischen Hilfsvereins für psychisch Kranke

Forensik : Psychiatrie am Gericht

rr. In der Psychiatrischen Klinik Königsfelden
trafen sich Mitglieder des Aargauischen
Hilfsvereins für psychisch Kranke zur diesjährigen
Generalversammlung. Dabei stand ein Vortrag
über Forensik von Chefarzt Dr. Mario Etzens-
berger im Mittelpunkt des Abends.

Der Aargauische Hilfsverein für psychisch
Kranke wurde 1876 gegründet mit der Zielsetzung,

die Interessen und Rechte psychisch Kranker

zu fördern. Wichtige Aufgaben sind dabei
die Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten zum
Abbau von Vorurteilen gegenüber Betroffenen.
Der Verein besitzt eine Eigentumswohnung in
Unterwindisch, in welcher eine Wohngemeinschaft

mit ehemaligen Klinikpatienten untergebracht

ist. Vor allem aber werden psychisch
Kranke in finanziellen Notfällen unterstützt. Zu
diesem Zweck wird jedes Jahr, anfangs Juni, per
Einzahlungsschein eine Haussammlung im
Kanton durchgeführt. Im vergangenen
Berichtsjahr beliefen sich die gesamten Einnahmen

aus Haussammlung, Bundesbeiträgen an
die Löhne der WG, Zinsen und Legaten auf
138298 Franken. Der Aufwand belief sich auf
111440 Franken, woraus ein Einnahmeniiber-
schuss von 26 857 Franken resultiert. Zu diesem
erfreulichen Ergebnis hat vor allem auch ein
namhaftes Legat beigetragen.

Nach jahrelanger Mitarbeit schieden Werner
Vonaesch, Riniken, und Erika Ritter, Hausen,
aus dem Vorstand aus. Neu gewählt wurde Doris
Mattrioli, Möhlin. Zwei Stellen im Vorstand
bleiben vorläufig vakant.

Wo Recht und Medizin sich treffen

Nach der speditiven Abwicklung der Geschäfte
unter der Leitung von Präsident Dr. André Bol¬

liger, stand ein Referat von Dr. Mario Etzensber-
ger über Forensik im Mittelpunkt des Abends
und stiess bei den Anwesenden auf reges Interesse.

Der Begriff der Forensik leitet sich vom
Forum romanum ab. Hier fand Handel statt, wurden

aber auch Händel, Streitereien in aller
Öffentlichkeit ausgetragen, Verträge abgewickelt.
Heute beinhaltet die Forensik die Tätigkeit der
Psychiatrie vor Gericht und ist im Berührungsbereich

zwischen Recht und Medizin wirksam.
Der Jurist als Vertreter des Rechts ist dazu
angehalten, Delikte nach dem Gesetz zu bestrafen.
Für ihn ist massgebend, ob das begangene
Vergehen auf einem urteilsfähigen Tun basiert und
damit Zurechnungsfähigkeit attestiert werden
kann. Die Abklärung der Rechts- und Urteilsfähigkeit

bildet für die Zurechnung einer Schuld
die Grundvoraussetzung und ist sowohl für das
Straf- als auch für das Zivilgesetz oder Strassen-
verkehrsgesetz und Versicherungsrecht relevant.
Der Mediziner (Psychiater) geht bei seinen
Abklärungen von einem anderen Denken aus als
der Jurist. Er fragt nach der Vorbestimmtheit
durch genetische Anlagen oder soziale Entwicklungen.

«Oftmals bestimmen frühere Faktoren,
die persönliche Geschichte, das heutige Handeln

mit und relativieren somit das Bild der
Handlungsfähigkeit», erklärte Mario Etzens-
berger. «Jurist und Arzt sind sich dabei oft absolut

nicht einig.»

Oftmals handelt es sich bei den Delinquenten
um Menschen, die sowohl dem Juristen als auch
dem Arzt bekannt sind «... und in beiden Häusern

ein- und ausgehen. Der Gesetzgeber muss
sich dann mit der Krankheit der Betreffenden
befassen.» Aus dieser «gerechten» Beurteilung
entstand die Gutachtertätigkeit des Forensikers.

«Der Forensiker bleibt dabei immer ein Zwitter,
der sich nicht an schönen Theorien, wohl aber

am Nötigen orientiert», meinte Etzensberger.
Die Forensik umfasst dabei sowohl die
Gutachtertätigkeit als auch die Gefängnispsychiatrie
und den Kontakt zwischen Psychiatrie und
Recht. «Früher waren juristische Fragen für die
Psychiatrie eher sekundär, heute werden sie
zunehmend wichtiger», erklärte Etzensberger und
bezeichnete den Psychiater in seiner
Auseinandersetzung mit rechtlichen Grundlagen als
Hobbyjuristen.

Die Tätigkeit des Gutachters

Etzensberger erläuterte die Tätigkeit des
Gutachters anhand von zwei Beispielen. Wird von
den Hinterbliebenden ein Testament angefochten,

hat der Gutachter die Urteilsfähigkeit des

Erblassers zur Zeit der Testamentsabfassung zu
überprüfen. Für die Quellensuche stehen ihm
dabei einzig historische Daten und damit oft
zuwenig Informationen zur Verfügung. Ein
Gutachten ist nicht mehr möglich.

Oder bei der Abklärung der Heiratsfähigkeit.
Etzensberger: «Wer urteilsfähig ist, der heiratet
nicht. Der physiologische Schwachsinn der
Verliebtheit lässt sich nicht abklären, wohl aber echte

Krankheit», eine Aussage, die von den
Anwesenden nicht ohne Schmunzeln goutiert wurde.

Aufgabe des Richters ist es, die Zurechnungsfähigkeit,

also das einsichtsgemässe Handeln zur
Tatzeit, zu beurteilen. Der Forensiker stellt die
Frage: Hätte der Delinquierende zur Tatzeit ein-
sichtsgemäss handeln können? Standen ihm im
intellektuellen Bereich entsprechend intakte
Instrumente zur Einsicht in die Tat und deren Folgen

zur Verfügung? Oder liegt eine krankheitsbedingte

Unfähigkeit vor, die ein überlegens-
mässiges Handeln verunmöglichte und die
Steuerungsfähigkeit einschränkte? Nur schwere
Krankheit erhält vor Gericht verminderte
Zurechnungsfähigkeit attestiert. «Eine problematische

Jugend allein bildet nicht die zwingende
Vorbedingung zur Verknüpfung zwischen
Vorgeschichte und verminderter Zurechnungsfähigkeit

mit Delinquenz. Entscheidend ist die
Diagnose .Krankheitb. Wie Etzensberger ausführte,

werden nur ungefähr fünf Prozent der Straftäter

begutachtet. «Durch die Erfahrung der
Untersuchungsbehörde ist bereits eine gewisse
Auslese gegeben. Prinzipiell abgeklärt werden
allerdings schwere Delikte wie Mord oder
Brandstiftung.» Auch hier wird die forensische
Tätigkeit wiederum zur «Geschichtsschreibung»

aufgrund der Tatrekonstruktion.

Etzensberger: «Gutachten sind immer subjektiv.

Der zu begutachtende Mensch ist kein
wissenschaftliches Instrument, sondern erfordert
die Auseinandersetzung mit dem Subjekt, mit
seinem Menschsein, mit den Fragen an seine

Umgebung.» Ebenso sind Auslese, Diagnose
und damit die Verbindung mit der Tat subjektiv
beeinflusste Variabein. Nach Etzensberger ist
ein Gutachten, welches nur eine Meinung zu-
lässt, ein schlechtes Gutachten. «Es sollten
immer auch andere Nuancen möglich sein,
möglichst viele Quellen ausgeschöpft werden.» Er
sei bei seiner forensischen Tätigkeit nur selten
angelogen worden. «Aber jeder Mensch gibt seine

Sicht der Dinge wieder. Das Gedächtnis ist
weder eine Kamera noch ein Computer mit
exakter Abrufmöglichkeit, sondern eine
fragwürdige, merk-würdige Ablage mit vielen Unge-
nauigkeiten. Nur die Fülle der Angaben führt
weiter.»

Das Gericht selber ist in seiner Bewertung eines
Gutachtens frei, ohne zwingende Folge. Es muss
allerdings eine Abweichung begründen. Liegen
auf Antrag mehrere Gutachten vor, muss ein
Entscheid gefällt werden, «.... was katastrophale

Folgen haben kann, wie die Praxis immer
wieder einmal zeigt».
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